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Geme1insame Erklärung rArie Rechtftertigungslehre

Die Unterzeichnung der GemeLlnsamen Erklärung ZUuUr Rechtfertigungslehre
31 Oktober 1999 ın Augsburg eınen Schlufßspunkt hınter eıne Phase leiden-
schafttlicher Diskussionen. Sıe erfolgt mancherlei Turbulenzen, welche sıch
auf beiden Seıten bemerkbar machten. Sıe wurden auf lutherischer Seılite VOT al-
lem VO eıner Mıiınderheıt deutscher lutherischer Theologen hervorgerutfen, die
bıs zuletzt die Erklärung un: hre Unterzeichnung Sturm liefen, nıcht
ohne Unterstutzung durch eıne orofße deutsche JTageszeıtung, die 7Z7wel Jahre lang
einselt1g den Krıiıtikern, nıcht aber den Urhebern un Verteidigern der Erklärung
Raum gegeben hat. Die Argumente, dıe dıe Erklärung vorgetragen WUulI-

den, weitgehend durch kontessionelle Identitätsängste, durch die Sorge
Abgrenzung Rom un durch die Angst VOT eiıner Preisgabe retormato-

rischer Posıtionen bestimmt, verbunden mıt Unterstellungen finsterer Absıchten
der Gegenseıte. Anlafß solcher Kritik glaubte INall zwiıischen den Zeilen des
Textes entdecken. Sıe tindet jedoch keinen Anhalt den Aussagen des Textes
selber.

Sicherlich oibt 6S auch berechtigte Einwendungen den Text der Gemeın-
Erklärung. Man ann nıcht, WwW1eEe N einıgen tellen geschehen Ist;, VO

eiınem Konsens ın „den  < also ın allen Grundwahrheiten der Rechtfertigungs-
lehre sprechen. Die verbleibenden Ditfterenzen sınd verharmlosend als er-

schiedliche „Entfaltungen“ der gemeınsamen Kernaussagen hingestellt worden.
In Wahrheıit handelt N sıch bısher gegensätzliıche Posıtionen, deren Gewicht
1U aber durch die erreichten Übereinstimmungen relatıviert ISt

Fundamentale Übereinstimmung
Dıiıe sachliche Übereinstimmung betrifft VOT allem des Bekennntis ZUT Rechtterti-
SUNs durch Glauben alleın. Obwohl diese zentrale reformatorische Lehre nıcht
der orm ach als gemeınsame Aussage übernommen wurde, weıl Inan metho-
disch versucht hat, erreichte Übereinstimmungen Absehung VO den
Kampfformeln beıder Seıiten auUus rüherer Zeıt auszudrücken, 1St doch der Sache
ach ın diesem tür die evangelische Seıite entscheidenden Punkt Übereinstim-
INUNG erzielt worden. In Art 25 der GemeLlnsamen Erklärung heißt 6S
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„Der Mensch 1m rechttertigenden Glauben auf (sottes gynädige Verheißung, ın dem die
Hoffnung aut Ott und dıe Liebe Z ıhm eingeschlossen sındWolfhart Pannenberg  „Der Mensch vertraut im rechtfertigenden Glauben auf Gottes gnädige Verheißung, in dem die  Hoffnung auf Gott und die Liebe zu ihm eingeschlossen sind. ... Alles was im Menschen dem freien  sie nicht.“  Geschenk des Glaubegs vorausgeht und nachfolgt, ist nicht Grund der Rechtfertigung und verdient  Dazu hat Landesbischof Horst Hirschler in seiner Antwort an die Unterzeich-  ner des Professorenvotums gegen die Gemeinsame Erklärung mit Recht festge-  stellt: „Wenn ‚alles‘ andere der Grund der Rechtfertigung nicht sein kann, sondern  nur das ‚freie Geschenk des Glaubens‘ der Grund ist, dann ist dies das lutherische  ‚allein aus Glauben‘“ (epd-Dokumentation Nr. 11/98 vom 9.3.98, 3). Die Tatsa-  che, daß die Formel „sola fide“ erst im folgenden Art. 26 der Erklärung bei der  Beschreibung der lutherischen Position ausdrücklich genannt wird, bedeutet  nicht, daß an dieser Stelle eine inhaltliche Differenz zum vorhergehenden Artikel  besteht. Vielmehr wird in anderen Worten dasselbe gesagt. Wenn die Gemeinsame  offizielle Feststellung vom Mai 1999 in ihrem Annex Nr. 2C die Formel von der  Rechtfertigung „allein aus Glauben“ auch ausdrücklich als gemeinsame Aussage  aufnimmt, so ist damit der Sache nach nichts anderes gesagt, als was schon in Art.  25 der Gemeinsamen Erklärung steht.  Die Funktion der Gemeinsamen offiziellen Feststellung, die den Weg zur Un-  terzeichnung der Erklärung freigemacht hat, besteht auch sonst nur darin, daß  der in der Gemeinsamen Erklärung erzielte Konsens „erläutert“ (n. 2) wird. Er  wird nicht etwa ergänzt: Das hätte einen neuen Prozeß der Rezeption durch die  kirchlichen Gremien erforderlich gemacht. Da es sich aber nur um eine Erläute-  rung des Textes angesichts der zwischenzeitlich entstandenen Irritationen han-  delt, nicht aber um die Formulierung von über die Gemeinsame Erklärung hin-  ausgehenden inhaltlichen Übereinstimmungen, hat der Rat des Lutherischen  Weltbundes mit Recht die Frage verneint, ob die Gemeinsame offizielle Feststel-  lung und ihr Annex einer neuerlichen förmlichen Rezeption durch die Mitglieds-  kirchen bedarf. Es wird nur das Verständnis der Gemeinsamen Erklärung sicher-  gestellt, welche bereits die Zustimmung der Synoden gefunden hat.  Neben der Einigung darüber, daß der Mensch vor Gott nur durch den Glauben  an Gottes Heilswerk in Christus gerecht ist, hat die Gemeinsame Erklärung vor  allem auch den alten Gegensatz über die Heilsgewißheit des Glaubens bereinigt.  Dieser beruhte auf einem Mißverständnis der reformatorischen Lehre, weil ihr un-  terstellt wurde, sie insistiere auf der subjektiven Gewißheit des eigenen Glaubens,  während sie in Wirklichkeit von der Gewißheit der göttlichen Verheißung ausgeht,  die im Glauben ergriffen wird. Dazu heißt es in der Gemeinsamen Erklärung nun,  daß die Gläubigen „auf die wirksame Zusage der Gnade Gottes in Wort und Sa-  krament bauen und so dieser Gnade gewiß sein“ können (Art. 34). Ausdrücklich  wird für die römisch-katholische Seite hinzugefügt, Glaube heiße, „sich selbst  ganz Gott anvertrauen“, und man könne „nicht in diesem Sinn an Gott glauben  und zugleich dessen Verheißungswort für nicht verläßlich halten“ (Art. 36).  724Alles W 1m Menschen dem treien

Ss1e nıcht.“
Geschenk des Glaubegs vorausgeht und nachtfolgt, 1st nıcht rund der Rechttertigung und verdient

Dazu hat Landesbischof Horst Hıiırschler iın seıner Antwort die Unterzeich-
Her des Professorenvotums die Gemehlnsame Erklärung mıiıt Recht festge-
stellt: „Wenn ‚alles‘ andere der rund der Rechtfertigung nıcht seın kann, sondern
U das ‚treie Geschenk des Glaubens‘ der Grund 1St, ann 1St 1es das lutherische
‚alleın aUus Glauben‘“ (epd-Dokumentatıion Nr. VO 901 98 3 Dıi1e Tatsa-
che, da dıe Formel „sola tide“ erst 1mM tolgenden Art der Erklärung bei der
Beschreibung der Iutherischen Posıtion ausdrücklich genannt wırd, bedeutet
nıcht, da{fß dieser Stelle eıne iınhaltlıche Ditftfterenz Zu vorhergehenden Artıkel
besteht. Vielmehr wiırd ın anderen Worten dasselbe gesagt Wenn dıe Gemeıhlnsame
otfizielle Feststellung VO Maı 1999 ın ıhrem Annex Nr. dıe Formel VO der
Rechttertigung „alleın AaUuUs Glauben“ auch ausdrücklich als gemeınsame Aussage
aufnımmt, 1St damıt der Sache ach nıchts anderes gESAZT, als W as schon ın Art.
25 der Geme1l1nsamen Erklärung steht.

Dıie Funktion der Gemeılnsamen otftiziellen Feststellung, die den Weg ZUur Un-
terzeichnung der Erklärung freigemacht hat, besteht auch UTr darın, da{fß
der ın der Geme1lnsamen Erklärung erzielte Konsens „erläutert“ (n wırd Er
wırd nıcht eLItwa erganzt: Das hätte eınen Proze(fß der Rezeption durch dıe
kırchlichen Gremien ertorderlich gemacht. Da sıch aber NUu eıne Erläute-
rung des Textes angesichts der zwischenzeıtlich entstandenen Irriıtatiıonen han-
delt, nıcht aber die Formulierung VO ber die GemeıLlinsame Erklärung hın-
ausgehenden iınhaltlıchen Übereinstimmungen, hat der Rat des Lutherischen
Weltbundes mıiı1t Recht die Frage verneınt, ob die Gemehinsame otffizielle Feststel-
lung un ıhr Annex eıner neuerlichen törmlichen Rezeption durch die Mitglieds-
kırchen bedarft. Es erd 1UT das Verständnıis der GemeıLinsamen Erklärung sıcher-
gestellt, welche bereıts die Zustimmung der Synoden gefunden hat

Neben der Eınıgung darüber, da{fß der Mensch VOT Gott 1Ur durch den Glauben
(zottes Heilswerk in Christus gerecht ISt, hat dıe Geme1insame Erklärung VOT

allem auch den alten Gegensatz ber die Heilsgewifßheit des Glaubens bereinigt.
Iieser beruhte auf eiınem Mifßverständnis der reformatorischen Lehre, weıl ıhr
terstellt wurde, s1e insıstıere auft der subjektiven Gewißheit des eıgenen Glaubens,
während s1e 1ın Wirklichkeit VO der Gewißheıit der göttlichen Verheifßsung ausgeht,
die 1mM Glauben ergriffen wırd Dazu heißt cs ın der GemeıLlinsamen Erklärung Nu
da{fß die Gläubigen „auf dıe wırksame Zusage der Gnade (sottes ın Wort und Sa-
krament bauen un dieser Gnade gewiß seın“ können (Art 34) Ausdrücklich
W1 I'd für die römisch-katholische Seıite hinzugefügt, Glaube heiße, „sıch selbst
ganz (sott anvertrauen“, un Man könne „nıcht ın diesem Sınn (sott oylauben
un zugleich dessen Verheifsungswort tür nıcht verläfßlich halten“ (Art 36)
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Die gemeinsame Aussage, da guLE Werke AUS dem Glauben notwendig tolgen
mussen (Art 37% hebt 1Ur hervor, W as schon Luther die Verdächtigungen
seıner Gegner, halte gyute Werke für überflüssıg un: schädlich, ımmer wıeder
betont hat Dagegen sınd die Aussagen ber das „Sünderseın des Gerechtfertig-
ten  «“ (Art auf beıden Seıiten als ungenügend empfunden worden. Die 1er
bestehende Dıitferenz hängt CN miıt der unterschiedlichen Bewertung
der auch 1im getauften Christen och wırksamen Konkupiszenz (Art 30) Beide
Seıten heben jedoch gemeınsam die ‚Wırklichkeıit des ın der Taute geschenkten
Heıils“ eiınerseılts und die auch 1m Leben des Christen och wırksame „Gefähr-
dung durch die Macht der Sunde“ andererseıts hervor: So hat die (Gemehlnsame
offizielle Feststellung VO 1999 die weıterhin bestehende Dıitfferenz ber das „S1-
mul 1UStus et peccator” eingegrenzt (Annex 2B) Beı1 der Bewertung der 1er VeOI-

bleibenden Ditfferenz sollte die lutherische Seıite 1im Blick behalten, da{fß der Apo-
ste] Paulus, obwohl VO der Sünde als „Macht“ spricht, die der Christ ın
diesem Leben immer och kämpfen hat, dennoch den Christen nıcht als „Sun-
der“ bezeichnet hat, weıl durch Taute un Glaube „1N Christus“ eın
Mensch, eıne „NCUC Kreatur“ geworden 1St. Auft römisch-katholischer Seıte hın-

bleibt beachten, da{fß die Sünde be1 den getauften Christen nıcht NUrTr ın
einzelnen Übertretungen geschieht, sondern als „Macht“ iın ıhrem sterblichen
Leıibe wırksam bleibt.

Die in der Geme1ilnsamen Erklärung tormulierte Übereinstimmung ın rund-
wahrheiten der Rechtfertigungslehre 1st ZW ar begrenzt, aber dennoch tundamen-
tal; weıl be1 dem für die Reformatıon zentralen Thema, nämlich hinsichtlich der
Rechtfertigung alleiın aUuUs$s Glauben, un ın der damıt CHNS verbundenen Frage der
Heilsgewifßßheit des Glaubens Einverständnıis erzielt worden 1St. Darum können
heute beide Seıiten die verbleibenden Ditterenzen NECUu bewerten. Im Licht der C1I-

reichten Verständigung ber dıe Kernfragen der Rechtfertigung nötıgen diıese
weıterhin bestehenden Ditfterenzen nıcht mehr Zur Aufrechterhaltung gegenseılt1-
SCI Lehrverurteilungen.

Die Zukunftsperspektive
Dıie Unterzeichnung der Geme1lnsamen Erklärung ZUT!T Rechtfertigungslehre tührt
nıcht sotort ZUr!r Wiederaufnahme der Kirchengemeinschaftt, also ZUr gegenseılt1-
SCH Anerkennung als Kırchen 1im Vollsinn des Wortes un: vA vollen ZOLLES-
dıenstlichen Gemeinschaft, besonders eım Abendmahl ber N handelt sıch
doch eınen ersten Schritt auf dem Wege diesem Ziel Die och nıcht beho-
benen Lehrverurteilungen autf anderen Gebieten, 1m Bereich der Sakramenten-
lehre und be1 der Lehre VO kirchlichen Amt, mussen ebenso wI1ıe be1 der Recht-
fertigung 1m Hinblick auf das Verhältnis der beiden Kirchen aufßer Kratft DESELIZL
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werden. Dazu 1St wıederum eıne Verständigung ber die Kernfragen der Lehre
VO der Fucharıistıe un:! VO den übrıgen Sakramenten SOWI1e ber das ordınıerte
Amt der Kırche erforderlıch, w1e s1e Jetzt ZUu Rechtfertigungslehre vorliegt.
Damuıit erd auf Weltebene der Proze(fß Zzu Abschlufß gebracht se1n, der mıt der
1m Auftrag der beıden Kırchen erarbeıteten Studie ber die eıner ENSCICH ökume-
nıschen Gemeinschaft der Kırchen 1m Wege stehenden alten Lehrverurteilungen
aus der Reformationszeıt begonnen wurde (Lehrverurteilungen kırchentren-
nend?, un: durch die Rezeption dieser Ergebnisse VO seıten der evangeli-
schen Synoden ın Deutschland und VO seıten der deutschen katholischen Bı-
schotskonterenz weitergeführt worden 1St.

Es WTr VO vornhereın klar, da{fß eıne solche kırchliche Rezeption nıcht NUuUr ın
Deutschland, sondern auch auf Weltebene stattfinden mudfß, damıt die Hındernisse
beseıitigt werden können, die eiıner CHSCICH Gemeinschatt der Kırchen och 1m
Wege stehen. Be1 der Rechttfertigungslehre 1St das nunmehr geschehen. Wenn Ühn-
lıches 1U auch für dıe beiden anderen hemenbereiche erreicht werden kann,
ann erd der Weg treı seın für konkrete Verhandlungen zwıschen den Kırchen
ber die Bedingungen der Aufnahme voller Kirchengemeinschaft, be1 der beide
Seıten „Kirchen bleiben“, also nıcht ıhre selbständige Ordnung aufgeben, un!
doch „eıne Kırche werden“, weıl sS1e sıch vegenselt1g als Schwesterkirchen ın der
Gemeinschaft der eınen Kırche Christı anerkennen.

Die Bemühungen die Überwindung der selt der Reformationszeıt 7zwischen
den Kırchen stehenden Lehrverurteilungen sınd ın den 800er Jahren ın Deutsch-
and Beteiliıgung auch der reformierten Kırche un iıhrer Theologen begon-
NCN worden. Warum 1St dieser Prozefß Jetzt auf Weltebene mıt der (GemeLlnsamen
Erklärung ZU!T Rechttertigungslehre 11UT zwıischen der römisch-katholischen Kır-
che und dem Lutherischen Weltbund weıtergeführt worden? Ich möchte darın
keine Ausgrenzung der Retormierten sehen, sondern 1U den Ausdruck der pra$g-
matıschen Schwierigkeıt, mıiı1t beiıden Weltbünden reformatorischer Kırchen
gleichzeıt1ig eiınem solchen verbindliıchen Resultat gelangen. Ich denke, da{ß
die Geme1Linsame Erklärung ZUr!r Rechtfertigungslehre auf eıne Verständigung ber
die Lehrverurteilungen der Retormationszeıt zwıschen Rom un: allen AUS der
Retformatıon hervorgegangenen Kırchen zielt un: arum otfen 1St tür eınen Be1i-
trıtt auch der retormierten un der anglikanıschen Kırchen, talls diese Kırchen
Interesse daran bekunden.

Die Unterzeichnung der GemeıLinsamen Erklärung ZuUur Rechtfertigungslehre 1st
eın Anfang, nıcht mehr, und CS 1St och eın langer Weg gehen. ber dennoch
1Sst PS selt der Retormationszeıt der offizielle chrıtt der Kırchen ber den
Graben der damals eingerıssenen Spaltung hinweg. Es steht hoffen, da{fß dieser
Schritt schon Jetzt das Klıma 1m Verhältnis der beteiligten Kırchen verändert,
da{fß möglıch wiırd, aut dem begonnenen Weg weiterzugehen auf das Ziel der
vollen Gemeinschaft hın, die der Herr für seıne Kırche gewollt hat
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